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Pflanzungen im thonigen Boden, wo Feuchtigkeit und Trockenheit abwech-

selnd das An- und Fortwachscn hindern, zu begünstigen?

Referent: Herr Oberförster àuat in Pruntrut,
2. Welches sind die Fundamentalsätze einer Forstverfassung?

Referent: Herr Professor Landolt in Zürich.
3. Wie sind die Weichholzaushiebe und Dnrchforstungen in den Nie-

derwaldungen und im Nnterholzbestand der Mittelwaldungen auszuführen
und unter welchen Verhältnissen ist die Produktion der Eichenrinde in
solchen Beständen besonders zu begünstigen?

Rcfere.nt: Herr Bezirksförster Meyer in Ölten.
So lothurn, den 21. April 1868.

Das Lokalkomitv.

Anregung betreffend den Verkauf der Staats-
Waldungen.

Im Großen Rath des Kantons St. G allen wurde unterm 30.
November v. I. folgende Motion gestellt:

„Die Regierung sei beauftragt zu prüfen:
„Ob es nicht im Interesse des Kantons liege, größere Holzschläge

„aus den Staatswalduugen und selbst eine Veräußerung derjenigen Par-
„zelten, deren Beibehaltung nicht durch klimatische oder andere höhere In-
„teressen unbedingt gefordert werde, bei gelegener Zeit vorzunehmen."

Um derartigen Bestrebungen nach Kräften entgegen zu treten, hat der

Kantonsforstinspektor, Herr Keel, aus eigenem Antrieb eine Denkschrift

an den großen Rath ausgearbeitet, in der er in überzeugender Weise nach-

weist, daß:
1. Größere Holzschlüge nicht angelegt werden können, ohne den Grund-

satz der nachhaltigen Benutzung der Staatswaldungen und damit auch den

H 28 des Forstgesetzes zu verletzen.

2. Der Verkauf von Staatswaldungen mit Rücksicht auf die beste-

henden gesetzlichen Bestimmungen und die verhältnißmnßig schwache Ve-
Waldung des KantonS, ganz vorzugsweise aber mit Beziehung auf das

böse Beispiel, das damit den waldbesttzenden Gemeinden und Genossen-

schaften gegeben würde, unzuläßig erscheine.

3. Der Waldbesitz des Staates so gering sei, (2259 Juch., wovon
1207 Inch, im Gebirg und nur 1052 Juch. im Hügelland) daß eine

Trennung in verkäufliche und beizubehaltende um so weniger zuläßig er-
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scheine, als erstere ganz und von letzterer 87 °/„ auf absolutem Wald-
boden stehen.

4. Der Verkauf derjenigen Waldungen, welche sich auf anderweitig
benutzbarem Boden befinden, einen sehr geringen Erlös abwerfen würde,
weil sie gegenwärtig nur junges Holz enthalten.

Der Verfasser der Denkschrift macht ferner mit Recht auch noch fol-
gende Bedenken gegen die unnachhaltige Benutzung und den Verkauf eines

Theils der Staatswaldungen geltend:
a. „Woher indizirt sich der Staat das Recht, sich in die Waldwirth-

„schaft der Gemeinden und Korporationen einzumischen, wenn er selbst die

„ungebundenste Licenz für sich beansprucht, die selbst bis zur Veräußerung
„des Wirthschaftsobjektes geht?"

b. „Müßte ein solches Vorgehen von Seite der Regierung nicht zum
„Losungswort und Manifest für die zügelloseste Waldrodung werden

„nicht die sofortige Jgnorirung des Forstgesetzes, die Aufkündung allen Ge-

„horsams, eine Art Anarchie in Sachen des St. Gallischen Forstwesens,

„ein allmühliges Verschwinden der Waldungen zur Folge haben?

e. „Wie würde ein Beschluß des Tit. großen Rathes im Sinne der

„gestellten Motion vor dem Forum der öffentlichen Meinung bestehen

„wie ließe er sich gegenüber andern schweizerischen Kantonen verantworten,
„wo stets darauf gedrungen und jeder schickliche Anlaß benutzt wird, das

„Staatswaldareal zu vergrößern und da, wo noch keine Staatswaldungen
„existircn, solche zu schaffen?"

Der Verfasser schließt seine Denkschrift mit den Worten:
„Trotz aller dieser Uebelstände (geringe Rente, großes Betriebskapital,

„schwieriger Schutz :c.) wird der Wald, so lange die Erde besteht, seine

„Ansprüche auf sein Dasein laut und energisch geltend machen und der

„erste Versuch zu seiner gänzlichen Austilgung hieße den Völkerschaften

„selbst das Todesurtheil sprechen." —
St. Gallen steht mit der Anregung des Verkaufs der Staatswal-

düngen nicht vereinzelt, ähnliche Wünsche machen sich auch anderwärts,

z. V. bei der Revisionspartei im Kanton Zürich geltend, es erscheint da-

her nicht nur wünschcnswerth, sondern nothwendig, daß Alle, denen die

Erhaltung und Förderung des schweiz. Forstwesens am Herzen liegt, der-

artigen Bestrebungen entgegen treten und das Volk über seine wahren

Interessen belehren. Landolt.
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